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Aarau, 20. Januar 2022 / ke 
 

Stabilisierungspaket COVID-19 
Eingabe Online-Antrag der 3. Phase 2021 bis am 21. Februar 2022 
 
Guten Tag 
 
Ende Oktober 2021 haben wir euch per Post über die 2. Phase des Stabilisierungspakets 2021 des 
Bundes informiert und ihr hattet die Möglichkeit, innerhalb der Frist (23. November 2021), einen 
Antrag einzureichen. Momentan sind diese Anträge bei uns in Prüfung. Die 2. Phase sollte bis im März 
2022 abgeschlossen sein. 
 
3. Phase: 1. September – 31. Dezember 2021 - ausschliesslich Sportveranstaltungen 
Für die 3. Phase ist noch unklar, wie hoch die Summe der zur Verfügung stehenden Gelder für den 
Turnsport sein wird. Alle strukturrelevanten Organisationen aus dem Turnsport, also auch die 
Turnvereine, sind bezugsberechtigt und können somit im offiziellen Online-Antragsformular bis zum 
21. Februar 2022 einen Antrag stellen. Es werden keine Fristverlängerung und Ausnahmen gewährt. 
 
Die vom Bund vorgegebenen Kriterien haben sich gegenüber der 2. Phase stark verändert. Wir 
weisen darauf hin, dass diese nicht in der Entscheidungsgewalt des STV liegen. In der 3. Phase 
können ausschliesslich Corona-bedingte Schäden von Sportveranstaltungen deklariert werden, die 
zwischen dem 1. September und 31. Dezember 2021 geplant waren. Gründe können eine Absage, 
Verschiebung oder eine eingeschränkte Durchführung sein. Wenn dieser Entscheid nach dem 13. 
September getroffen wurde, muss eine behördliche Einschränkung oder Absage vorliegen 
(Gemeinde, Stadt, Kanton, Bund), um beitragsberechtigt zu sein. Bei einer Absage vor dem 13. 
September ist dies nicht nötig, respektive eine eigens entschiedene Absage ist ebenfalls 
bezugsberechtigt. Die Absage oder Verschiebung der Sportveranstaltung muss in jedem Fall mit 
einem Beleg (z.B. Verfügung/Beschluss Behörden, Korrespondenz, Kommunikation, etc.) 
dokumentiert werden können. 
 
Das Wichtigste in Kürze 

• Die Kriterien für eine erfolgreiche Antragsstellung sind unter folgendem Link aufgeschaltet: 
www.stv-fsg.ch/stabilisierungspaket 

• Im Flussdiagramm (Anhang 1) findet ihr heraus, ob und mit welchen Bedingungen ihr einen 

Antrag stellen könnt. Je nachdem, ob ihr in der 1. und/oder 2. Phase bereits einen Antrag gestellt 

habt oder nicht, ist eine Nacherfassung der Schäden bis 31. August 2021 nötig. 

• Die antragsberechtigte Organisation muss die Schäden aus eigenen Mitteln decken, bzw. aus 
eigener Kraft kompensieren, wenn der… 

o Corona-bedingte Schaden tiefer als 10 % des Jahresbudgets 2021 ist 
o Corona-bedingte Schaden bei einem Jahresbudget von über CHF 200'000.- tiefer 

als CHF 20'000.- ist 

http://www.stv-fsg.ch/
http://www.stv-fsg.ch/stabilisierungspaket


• Die Vereinbarung muss durch euren Präsidenten, sowie einer zweiten Person aus dem Vorstand 

unterzeichnet werden. 

• Die Anträge werden durch den STV geprüft und anschliessend auf Grund der Kriterien von Swiss 
Olympic genehmigt oder abgelehnt. Falls die zur Verfügung stehenden Gelder nicht ausreichen 
sollten, wird der STV eine Priorisierung der Organisationen vornehmen müssen. Es können 
gegenüber dem Bund, Swiss Olympic sowie dem STV keine gesetzlichen Ansprüche auf die 
Gewährung von COVID-19-Beiträgen erhoben werden. 

 
Vorgehen beim Ausfüllen des Online-Antragsformulars auf STV-Admin 

1. Eruierung der Antragsberechtigung und effektiven COVID-bedingten Schäden vom 1. 
September – 31. Dezember 2021 gemäss den Kriterien der 3. Phase (Flussdiagramm und Q&A 
Swiss Olympic). 

2. Auf www.stv-fsg.ch/stabilisierungspaket kannst du dich im STV-Admin mit dem Benutzernamen 
und Passwort deiner Organisation (siehe 1. Seite auf Brief neben Empfängeradresse) einloggen. 
Bei Login-Problemen könnt ihr euch bei stv-admin@stv-fsg.ch melden. 

3. Nach erfolgreichem Login könnt ihr nun in der Kopfzeile auf «Vereinskarte» klicken:

 
Anschliessend auf «COVID-19 Schadenserfassung» klicken. Nun befindet ihr euch im Online-
Antragsformular. Bitte öffnet jetzt in der Kopfzeile des Antragsformulars die Wegleitung. Wir 
legen euch nahe, das Antragsformular zusammen mit der Wegleitung auszufüllen. 

4. In der Kopfzeile findet ihr nebst der Wegleitung folgende Dokumente: 

• Vereinbarung zwischen euch und dem STV: Bitte herunterladen, ausfüllen, unterschreiben, 
einscannen und im Register «Upload» wieder hochladen. 

• FAQ: Hier findet ihr häufig gestellte Fragen und die korrekten Antworten dazu. 
5. Zum Abschliessen des Formulars könnt ihr auf «Freigeben» klicken. Bitte beachtet, dass danach 

keine Änderungen mehr möglich sind. Falls gewisse Pflichtfelder noch nicht ausgefüllt sind, wird 
euch eine Fehlermeldung angezeigt und ihr müsst die Pflichtfelder ergänzen. Erst durch den 
Status «Freigegeben durch Organisation» gilt der Antrag als übermittelt an den STV. 

6. Das Online-Antragsformular muss bis am 21. Februar 2022 abgeschlossen werden. 
Anschliessend wird das Online-Antragsformular geschlossen sein. Wir hoffen auf euer 
Verständnis, dass wir keine Fristverlängerung gewähren werden. 

 
Fragen 
Bitte lest zuerst die Wegleitung, das Flussdiagramm, sowie die Q&A von Swiss Olympic durch. Falls 
dann noch immer offene Fragen bestehen, wird euch Simona Stöckli (finanzhilfe-corona@stv-fsg.ch) 
gerne weiterhelfen. Bitte formuliert eure Fragen möglichst verständlich und hinterlasst eure 
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail), damit sie euch kontaktieren kann. 
 
Kontakt Stabilisierungspaket 2021, 3. Phase: 
Simona Stöckli, finanzhilfe-corona@stv-fsg.ch 
 
 
 
 
Sportliche Grüsse 
 

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND 
Abteilung Finanzen & Dienste 

 
 
 
Kurt Hunziker Kevin Eggenschwiler 
Chef Finanzen & Dienste Projektleiter Stabilisierungspaket Turnsport 
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Anhang 1 - Flussdiagramm 

Wurde bereits in der 2. Phase 
(Zeitraum vom 1.1. –       

ein Antrag gestellt?

Nein

• Die Kriterien für die 3. Phase haben sich stark verändert. 
Diese sind im Q&A von Swiss Olympic, unter anderem bei 
der Nr. 13 (Seite 7) ersichtlich.

• Als Sportveranstaltungen gelten Turnunterhaltungen, 
Wettkämpfe, etc. (Sportbezug muss vorhanden sein). 
Gemischte Veranstaltungen (Sport und Festivität) werden 
ebenfalls berücksichtigt. Veranstaltungen ohne 
Sportbezug dürfen nicht deklariert werden.

• Wenn der Entscheid zur Absage nach dem 13. September 
getroffen wurde, muss eine behördliche Einschränkung 
oder Absage vorliegen (Gemeinde, Stadt, Kanton, Bund), 
um beitragsberechtigt zu sein (muss dokumentiert sein).

• Bei einer Absage vor dem 13. September ist dies nicht 
nötig, respektive eine eigens entschiedene Absage ist 
ebenfalls bezugsberechtigt.

• Die Absage oder Verschiebung der Sportveranstaltung 
muss in jedem Fall mit einem Beleg (z.B. Verfügung/ 
Beschluss der Behörden, Korrespondenz, Kommunikation, 
etc.) dokumentiert werden können.

Ein Antrag kann gestellt werden. Bitte folgendes beachten:
• Da im Jahr 2021 noch kein Antrag gestellt wurde (1. und 2. 

Phase), müssen nun alle corona-bedingten Schäden 
(Mindereinnahmen, Minderausgaben, etc.) vom ganzen 
Jahr (1.1. –             nacherfasst werden.

• Für den Zeitraum vom 1.1. –       gelten die Kriterien auf 
den Seiten 2 –   (Q&A Swiss Olympic)

• Für den Zeitraum vom 1.9. –        gelten die Kriterien ab 
Seite 7 (Q&A Swiss Olympic)

• Um die Kriterien zu erfüllen, müssen insbesondere die 
Nummern 13 und 16 aus dem Q&A von Swiss Olympic 
eingehalten werden.

Es kann kein Antrag gestellt werden. Begründung:
• Im Zeitraum der 3. Phase (1.9.-31.12.2021) können 

ausschliesslich Sportveranstaltungen einen Antrag stellen.
• Nicht antragsberechtigt sind folgende Schäden: 

Mindereinnahmen aus fehlenden Mitgliederbeiträgen, 
nicht stattgefundenen Trainings und der dadurch 
entfallenen Teilnahmegebühr, Gönnereinzug, etc. 

• Organisationen, die weder einen Antrag in der 1. und 2. 
Phase gestellt haben, noch einen Schaden in der 3. Phase 
(gemäss den Kriterien) zu verzeichnen haben, dürfen 
keinen Antrag stellen

Ja Nein

Wurde bereits in der 1. Phase 
(Zeitraum vom 1.1. –       

ein Antrag gestellt?

Ja Nein Ein Antrag kann gestellt werden. Bitte folgendes beachten:
• Da im Jahr 2021 erst die 1. Phase (1.1. –            erfasst 

wurde, müssen nun noch die corona-bedingten Schäden 
vom 1.5. –        nacherfasst werden.

• Für den Zeitraum vom 1.5. –       gelten die Kriterien auf 
den Seiten 2 –   (Q&A Swiss Olympic)

• Für den Zeitraum vom 1.9. –        gelten die Kriterien ab 
Seite 7 (Q&A Swiss Olympic)

• Um die Kriterien zu erfüllen, müssen insbesondere die 
Nummern 13 und 16 aus dem Q&A von Swiss Olympic 
eingehalten werden.

Ein Antrag kann gestellt werden. Bitte folgendes beachten:
• Da im Jahr 2021 die corona-bedingten Schäden bereits 

erfasst wurden, müssen diese nicht noch einmal erfasst 
werden. Es muss lediglich der Zeitraum vom 1.9. – 
           erfasst werden.

• Es gelten die Kriterien ab Seite 7 (Q&A Swiss Olympic)
• Um die Kriterien zu erfüllen, müssen insbesondere die 

Nummern 13 und 16 aus dem Q&A von Swiss Olympic 
eingehalten werden.

Weitere Ausführungen

Weitere Ausführungen

Weitere Ausführungen

Weitere Ausführungen

Weitere Ausführungen

Ist zwischen dem 1.9. – 
           ein Corona-

bedingter Schaden 
(ausschliesslich 

Sportveranstaltungen) 

entstanden?

Ja
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